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1. Allgemeines 

1.1. Anlass, Ziel und Erfordernis der Planung 

Am 17. Juli 2017 wurde der Verein „Pferdefreunde Dömitz“ mit dem Ziel gegründet, Kindern und 
Jugendlichen eine andere Möglichkeit der sportlichen Betätigung zu eröffnen und Pferdebegeis-
terte zu organisieren, um gemeinsam in diesem Sport tätig zu sein. Hierfür wurden ungenutzte 
zugewucherte Gärten in einer bestehenden Kleingartenanlage angekauft bzw. gepachtet. In der 
Kinder- und Jugendarbeit des Vereins stehen der Erstkontakt und das Erlernen des richtigen 
Umgangs mit kleinen Pferden (Ponys) im Vordergrund, aber auch Kutsche fahren, erste Reitver-
suche, Voltigieren oder Spaziergänge mit den Tieren sind Teil des Angebotes. Dieses Angebot 
nutzen zurzeit 17 Kinder und Jugendliche. Damit übernimmt der gemeinnützige Verein eine für 
den ländlichen Raum in der Region Dömitz wichtige Aufgabe im Bereich Soziales, Bildung und 
Sport. Der Verein „Pferdefreunde Dömitz“ plant, sein Kinderangebot in der Zukunft weiter zu etab-
lieren und auszubauen, um dem wachsenden Bedarf für ein Reitsportangebot dieser Art Rech-
nung zu tragen. 

Mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 19 „Ponyhof Eichengrund“ beabsichtigt die Stadt Dömitz ein 
Flächenangebot mit der entsprechenden planungsrechtlichen Grundlage zu schaffen. Ziel ist es, 
das Plangebiet dauerhaft für die zuvor beschriebene Vereinsarbeit (Zucht und Pflege kleinwüch-
siger Pferde mit Vereinsheim und Stallungen) zu sichern und durch die verbindliche Bauleitpla-
nung zu gewährleisten, dass sich die durch den vorliegenden B-Plan begründete Nutzung im 
Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nach Art und Maß in das nähere Umfeld 
einpasst. Die Planung soll einen Beitrag dazu leisten, die für eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung des Grundzentrums Dömitz bedeutsame Angebotsvielfalt lokaler Vereine zu erhal-
ten.  

Da das Plangebiet gegenwärtig dem Außenbereich zuzurechnen ist, macht sich die Aufstellung 
des Bebauungsplanes erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beab-
sichtigte Nutzung der betreffenden Fläche zu schaffen und unter Abwägung privater und öffentli-
cher Belange die Verträglichkeit mit angrenzenden Nutzungsarten zu gewährleisten. Der vorlie-
gende Bebauungsplan trifft verbindliche Festsetzungen – unter anderem zum Maß der baulichen 
Nutzung, zur Bauweise sowie zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft - und stellt 
hierdurch sicher, dass den Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie 
umweltschützenden Belangen Rechnung getragen wird. Damit dient der B-Plan zur Erreichung 
der städtebaulichen Zielstellungen der Stadt Dömitz.  
 

1.2. Verfahrensablauf 

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 21.02.2019 die Aufstellung des B-Plans Nr. 19 „Po-
nyhof Eichengrund“ beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte am 
05.04.2019 im amtlichen Bekanntmachungsblatt Amtskurier Nr. 04. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern (LPlG) wurde dem 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg die Aufstellung des B-Plans Nr. 19 
„Ponyhof Eichengrund“ mit Schreiben vom 13.02.2020 angezeigt und dabei die allgemeinen Pla-
nungsabsichten mitgeteilt. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB durch öffentliche 
Auslegung vom 17.02.2020 bis zum 20.03.2020 im Amt Dömitz- Malliß, Bauamt, Slüterplatz 6, 
19303 Dömitz, während der sich die Öffentlichkeit über den Vorentwurf des B-Plans Nr. 19 
(Stand: 06.01.2020) unterrichten konnte und Gelegenheit zu Fragen und zur Erörterung gegeben 
wurde. Die Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte am 07.02.2020 
im amtlichen Bekanntmachungsblatt Amtskurier Nr. 02. 
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Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 13.02.2020 frühzeitig unterrichtet und zur Stel-
lungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.  

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am __.__.2020 den Entwurf des B-Plans Nr. 19 (Stand: 
__.__.2020) gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

Der Entwurf des B-Plans Nr. 19 (Stand: __.__.2020), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), der Begründung, dem Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Informationen, wurde vom __.__.2020 bis zum __.__.2020 im Amt 
Dömitz- Malliß, Bauamt, Slüterplatz 6, 19303 Dömitz öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung des Entwurfs erfolgte am __.__.2019 im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt Amtskurier Nr. __sowie im Internet unter https://www.amtdoemitz-malliss.de/amt-
und-gemeinden/bauleitplaung-verfahren/ mit den Hinweisen, dass 

- Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden können,  

- dass näher bezeichnete Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und  
- dass nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können. 

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom __.__.____ zur Stellungnahme aufgefordert wor-
den. Dabei wurden sie gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung des Ent-
wurfs informiert. 

Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange am __.__.____ ge-
prüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

Der B-Plan Nr. 19 (Stand: __.__.____), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), wurde am __.__.___  von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes wurde gebilligt. 

Die weiteren Verfahrensschritte nach Satzungsbeschluss sind auf der Planurkunde vermerkt. 

 
1.3. Planungsgrundlagen 

Als Kartengrundlage dienen ALKIS-Datensätze als Ausschnitt aus der amtlichen Flurkarte. Die 
Kartengrundlage entspricht dem aktuellen Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die vor-
handenen städtebaulich bedeutsamen Anlagen, Straßen und Wege etc. aus.  

 Der Bebauungsplan Nr. 19 „Ponyhof Eichengrund“ besteht aus: 

 
▪ Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1:500 mit der Planzeichenerklärung 
▪ Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 
▪ Verfahrensübersicht. 

Dem B-Plan wird diese Begründung einschließlich Umweltbericht beigefügt, in der Ziele, Zweck 
und wesentliche Auswirkungen der Planung dargelegt werden. 
 

2. Planerische Rahmenbedingungen 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan gelten: 
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a) a) das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist 

b) die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) 

c) die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
haltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 
I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

d) die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682) 

e) das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) 

f) das Gesetz des Landes M-V zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-
schutzausführungsgesetz NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 
66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 
228) 

 

2.2 Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
2.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm M-V 

Im aktuellen Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) von 2016 
sind verbindliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgehalten. Im Sinne einer nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Entwicklung stellt es unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Aspekte die anzustrebende geordnete Entwicklung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern einschließlich des Küstenmeeres dar.  

Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von textlichen oder zeichnerischen 
Festlegungen, die als abschließend abgewogen gelten und damit zu beachten sind. Die Bauleit-
planung der Gemeinden hat dies direkt zu beachten. Das LEP M-V ist bindend für sowohl Behör-
den und Kommunen als auch für Unternehmen und Personen des Privatrechts, wenn diese öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen bzw. raumbedeutsame Vorhaben planen und durchführen. 
Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Sie sind 
einer Abwägung noch zugänglich, hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht zu berücksich-
tigen. 

Dömitz liegt im ländlichen Raum. Die ländlichen Räume sind entsprechend ihrer Potenziale und 
Erfordernisse zu entwickeln. Sie sollen attraktive und eigenständige Lebens- und Wirtschafts-
räume bilden. Dies beinhaltet unter anderem die Sicherung der Daseinsvorsorge für die Bevölke-
rung sowie den Erhalt des kulturellen Erbes und der landschaftlichen Vielfalt.  

Gemäß LEP M-V soll die Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen landesweit redu-
ziert werden. Als Ziel der Raumordnung wird unter anderem festgelegt, dass in den Gemeinden 
Innenentwicklungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen sind. 
Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in An-
bindung an die Ortslage zu erfolgen.  

Gemäß Programmsatz 4.6 (2) LEP M-V sollen die natur- und kulturräumlichen Potenziale des 
Landes erhalten und durch den Tourismus genutzt werden. Der Reittourismus soll gestärkt und 
weiter erschlossen werden. 

 Die Planung entspricht diesem Programmsatz. 
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Gemäß Programmsatz 5.4.4 (1) LEP M-V sollen in allen Teilräumen, vorrangig in Anbindung an 
die Zentralen Orte, Einrichtungen für Sport, Spiel und Bewegung bedarfsgerecht vorgehalten 
werden. 

 Die Planung entspricht diesem Programmsatz. 

In der Karte des LEP M-V werden für den Bereich der Stadt Dömitz folgende zeichnerische Fest-
legungen getroffen: 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft: 

PS 4.5 (3) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht bei-
gemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen. 

 Durch das Plangebiet werden keine landwirtschaftlichen Nutzflächen beansprucht, landwirt-
schaftliche Belange werden nicht berührt. 

Vorbehaltsgebiet Tourismus: 

PS 4.6 (4)  In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Sicherung der Funktion für Touris-
mus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Ab-
wägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen und denen des Tourismus selbst besonders zu berück-
sichtigen. 

 Die Planung entspricht Programmsatz 4.6 (3) LEP M-V, wonach naturbetonte Räume, Kul-
turlandschaften sowie Schutzgebiete für die Erholung der Bevölkerung des Landes und sei-
ner Gäste zugänglich gemacht bzw. erhalten und entsprechende Erholungs- und Urlaubsfor-
men nachhaltig weiterentwickelt werden sollen. Die durch den B-Plan Nr. 19 begründete Nut-
zung erfüllt sozialpädagogische und sportliche Funktionen. Damit stellt sie auch eine Form 
der landschaftsgebundenen Erholung dar, welche die Tourismusentwicklung positiv unter-
stützt. 

Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege:   

PS 6.1 (6) In den Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege ist dem Naturschutz 
und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsan-
sprüchen einzuräumen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vor-
haben, Funktionen und Nutzungen in diesen Gebieten die Belange von Natur-
schutz und Landschaftspflege beeinträchtigen, sind diese auszuschließen. (Z) 

 Das Vorranggebiet entspricht der Pflegezone des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe. 
Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 19 liegt außerhalb des Vorranggebietes, in mehr als 
300 m Entfernung hierzu. 

Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege:   

PS 6.1 (7) In den Vorbehaltsgebieten Naturschutz und Landschaftspflege soll den Funktionen 
von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist 
bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vor-
haben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen. 

 Als Vorbehaltsgebiete werden im LEP M-V unter anderem NATURA 2000-Gebiete festge-
legt. Im Bereich des Plangebietes befindet sich das Europäische Vogelschutzgebiet „Meck-
lenburgisches Elbetal“. Die Ortslage inklusive der Kleingartenanlage, in der sich das Plange-
biet befindet, ist davon ausgenommen. 

Vorranggebiet Hochwasserschutz:   
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PS 6.2 (1) In den Vorranggebieten Hochwasserschutz ist dem Hochwasserschutz Vorrang 
vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen einzuräumen. Soweit raum-
bedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen in 
diesen Gebieten die Belange des Hochwasserschutzes beeinträchtigen, sind 
diese auszuschließen. (Z) 

 Als Vorrangebiete Hochwasserschutz sind im LEP M-V die vorhandenen und die nach § 76 
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz zu sichernden Überschwemmungsgebiete dargestellt. Der 
Geltungsbereich des B-Plans Nr. 19 liegt außerhalb des Vorranggebietes entlang der Elbe. 

Vorbehaltsgebiet Hochwassergefahr:   

PS 6.2 (2) In den Vorbehaltsgebieten Hochwassergefahr soll den Belangen der Hochwasser-
vorsorge, -schadensprävention und –schadensminimierung ein besonderes Ge-
wicht beigemessen werden. Dies ist bei allen raumbedeutsamen Planungen, Maß-
nahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen. 

 Als Vorbehaltsgebiete Hochwassergefahr sind im LEP M-V die nach Art. 6 Abs. 3a Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) in Verbindung mit § 73 Abs. 5 Wasserhaus-
haltsgesetz bestimmten Gebiete ab einer geschlossenen Fläche von größer 500 ha darge-
stellt. Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines solchen Vorbehaltsgebietes. 

 
2.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 

Mit dem aktuellen Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 2011 (RREP 
WM) werden die Ziele und Grundsätze des Landesraumentwicklungsprogramms regionsspezi-
fisch konkretisiert. Ansonsten gelten die Ziele und Grundsätze des LEP M-V von 2016, da es sich 
hierbei um das aktuellere Programm handelt. 

Die Stadt Dömitz ist hier als Grundzentrum im ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis 
eingestuft und gehört zum Mittelbereich Ludwigslust. Die Ländlichen Räume mit günstiger Wirt-
schaftsbasis sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Entwicklungspotenziale und Standort-
bedingungen als Wirtschafts- und Siedlungsstandorte so gestärkt und weiterentwickelt werden, 
dass sie einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Westmecklenburgs leisten 
und Entwicklungsimpulse in die strukturschwachen Ländlichen Räume geben können. 

Gemäß Programmsatz 6.2.3 (1) RREP WM soll das Netz der Sportanlagen erhalten, qualitativ 
verbessert und vor allem in unterversorgten Teilräumen unter Einbeziehung von Initiativen priva-
ter Träger weiter ausgebaut werden. 

 Die Planung entspricht diesem Programmsatz. 

 In der Karte des RREP WM finden sich im Wesentlichen die Festlegungen des LEP M-V wieder. 
Bezüglich vorhandener Abweichungen wie die fehlende Darstellung des Vorbehaltsgebietes 
Landwirtschaft oder die divergierende Darstellung des Vorranggebietes Hochwasserschutz sind 
die Festlegungen des aktuelleren LEP M-V von 2016 maßgeblich.  
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 Abbildung 1: Ausschnitt Karte RREP WM 2011 

 

2.3 Kommunale Planungen 
 

2.3.1 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Dömitz verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan. Gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 1 sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
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Abbildung 2: Ausschnitt F-Plan der Stadt Dömitz 

 
Der Flächennutzungsplan mit Stand der 3. Änderung und Ergänzung vom 06.02.2010 stellt im 
Bereich des Plangebietes eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten sowie 
östlich hiervon eine gemischte Baufläche dar. Ein sonstiges Sondergebiet „Ponyhof“ auszuwei-
sen, widerspräche dem Entwicklungsgebot. Daher ist der Flächennutzungsplan entsprechend zu 
ändern.  
 

3. Plangebiet 

3.1. Lage und Geltungsbereich 

Die Stadt Dömitz mit den Ortsteilen Dömitz, Groß Schmölen, Heidhof, Klein Schmölen, Polz und 
Rüterberg befindet sich im äußersten Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim, unmittelbar 
an der Elbe und damit angrenzend an die Bundesländer Niedersachsen und Brandenburg. Dö-
mitz gehört zum Amt Dömitz-Malliß und ist gleichzeitig Amtssitz für die Umlandgemeinden. Auf 
einer Gemeindegebietsfläche von ca. 6.043 ha leben 3.011 Einwohner (Stand: 31.12.20191). Zu 
den Nachbargemeinden zählen Vielank, Grebs-Niendorf, Neu Kaliß (alle Amt Dömitz-Malliß), die 
Stadt Lenzen (Amt Lenzen-Elbtalaue, Land Brandenburg), die Gemeinde Amt Neuhaus (Land 

 
1 Bevölkerungsentwicklung der Kreise und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 2019 

 

Plangebiet 
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Niedersachsen) sowie die Samtgemeinde Elbtalaue (Landkreis Lüchow-Dannenberg, Land Nie-
dersachsen). 

Über die Bundesstraße 191, die durch das östliche Gemeindegebiet führt, ist die Gemeinde direkt 
an das Mittelzentrum Ludwigslust und die Autobahn A 14 angebunden. Weitere Anbindungen an 
das überregionale Straßennetz bestehen über die Landesstraße 04 und die Bundesstraße 195, 
die jeweils die Ortslage Dömitz durchqueren. Mit der Müritz-Elde-Wasserstraße verläuft eine Bun-
deswasserstraße durch Dömitz, die für Binnenschiffe eine Verbindung zwischen Elbe und Meck-
lenburgischer Seenplatte (Plauer See) und über den von der Elde abzweigenden Störkanal auch 
zum Schweriner See darstellt.  

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Dömitzer Altstadt, im Bereich einer bestehenden Klein-
gartenanlage zwischen Dove Elbe und Löcknitz und schließt hier an die bebaute Ortslage entlang 
der Ludwigsluster Straße an. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 342, 343 und 344 der 
Flur 8 in der Gemarkung Dömitz und damit eine Fläche von 3.274 m². Der Geltungsbereich des 
B-Plans Nr. 19 ist gemäß § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt und entsprechend der Planzeichenver-
ordnung (PlanzV) in der Planzeichnung dargestellt. 
 

3.2. Bestand 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes befindet sich innerhalb einer bestehen-
den Kleingartenanlage, wobei der größte Teil des Plangebietes bereits seit einigen Jahren durch 
den Verein „Pferdefreunde Dömitz“ genutzt wird. Im westlichen Bereich besteht eine Longierflä-
che, im Mittelteil eine Rasenfläche mit Schuppen und Heustall. Der östliche Teil dient als Nacht-
weide für die Ponys. Der Bereich nördlich hiervon stellt sich derzeit noch als Kleingartenparzelle 
dar, ist in diesem Jahr aber erstmals ungenutzt. Als Relikt der Gartennutzung stehen im Plange-
biet einige lose angeordnete Obstbäume. 

Abbildung 3: Bestandssituation im Bereich des Plangebietes 

Die im Norden und Osten an das Plangebiet grenzenden Bereiche gehören zur bestehenden 
Kleingartenanlage, die sich hier noch mehr als 100 m in Richtung Löcknitz erstreckt. Im Süden 
liegt das Plangebiet an der öffentlichen Erschließungsstraße (Promenade) an, die beidseitig mit 
Eichenbäumen gesäumt ist. Weiter südlich schließt sich dann Wohnbebauung an. Durch ein 
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schmales kommunales Wegeflurstück vom Plangebiet getrennt befindet sich westlich das Ge-
lände des Kinder- und Jugendhauses Dömitz. 

Das Plangebiet befindet sich im Überschwemmungsgebiet Polder Wischblenk. Dieser Winterpol-
der ist gegen das eisfreie Bemessungshochwasser (BHW) der Elbe von 1983 mit einer Höhe von 
17,35 m NHN am Pegel Dömitz geschützt. 
 

4. Planinhalt 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ponyhof Eichengrund“ der Stadt Dömitz sol-
len die für die Ausübung der Vereinsarbeit erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen und das Plangebiet dauerhaft für diese Zwecke gesichert werden. Zur Umsetzung der 
städtebaulichen Konzeption enthält dieser B-Plan die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die 
städtebauliche Ordnung im Plangebiet.  
 

4.1. Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung von Baugebieten nach der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) definiert. Die Baugebietsausweisungen legen fest, welche beson-
deren Arten von baulichen Nutzungen in den jeweiligen Baugebieten zulässig sind.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 wird ein sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Ponyhof“ nach § 11 BauNVO festgesetzt. Die im Sondergebiet zulässigen 
Nutzungen bestimmen sich nach den hierzu im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen.  

Textliche Festsetzung 1.1 
Zweckbestimmung: 
Das Sondergebiet „Ponyhof“ dient der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung mit dem Halten, 
der Zucht und der Pflege von Kleinpferden.  

Textliche Festsetzung 1.2 
Zulässig sind der Zweckbestimmung dienende bauliche Anlagen, Einrichtungen und Nutzungen, 
die nach ihrem Störgrad in einem Dorfgebiet nach § 5 BauNVO zulässig sind wie: 

▪ Gebäude mit Verwaltungs-, Aufenthalts- und Sanitärräumen sowie Gästezimmer und 
-wohnung 

▪ Pferdestall, Sattelkammer und Kutschenremise 
▪ Heu- und Materiallager 
▪ Reitwiese (Naturplatz)/Longierfläche 
▪ Nachtweidefläche 

Eine Mistlage ist ausschließlich innerhalb des Baufelds 2 (BF2) zulässig. 

Die obenstehende Aufzählung der zulässigen Nutzungen ist nicht abschließend. Sie orientiert 
sich an den Angaben des Vereins „Pferdefreunde Dömitz“ zur derzeitigen und zukünftig geplan-
ten Vereinsarbeit. Bei der Kinder- und Jugendarbeit geht es vor allen Dingen um den Erstkontakt 
und den richtigen Umgang mit kleinen Pferden, aber auch Kutsche fahren, erste Reitversuche, 
Voltigieren oder Spazierengehen gehören zum Angebot. Hierfür verfügt der Verein über gegen-
wärtig 10 Kleinpferde (Haflinger und Shetlandponys). Die Ponys sind tagsüber auf einer externen 
Weidefläche, sollen aber nachts innerhalb des Vereinsgeländes auf der Nachtweidefläche ver-
bleiben, um den Schutz der Tiere sicherzustellen. Der Bedarf für ein Reitsportangebot dieser Art 
ist im ländlichen Raum um Dömitz nachweislich groß, weshalb das Angebot des Vereins zur Kin-
der- und Jugendförderung bzw. -bildung etabliert und weiter ausgebaut werden soll. Hierfür bilden 
die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung die entsprechende planungsrechtliche Grund-
lage. Die Nutzung grenzt sich in Art und Intensität deutlich von gemeinen Reiterhöfen oder Reit-
sportanlagen ab, weshalb bei der Angabe der Zweckbestimmung bewusst auf diese Begriffe ver-
zichtet wurde. Zum einen verfolgt der Verein mit seiner Kinder- und Jugendarbeit gemeinnützige 
Zwecke im Bereich Soziales, Bildung und Sport, wobei der Fokus deutlich auf dem Erlernen des 
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richtigen Umgangs mit Kleinpferden (Ponys) liegt, und nicht auf dem klassischen Reitsport. Zum 
anderen ist die durch diesen B-Plan begründete Nutzung weit weniger flächenintensiv und kommt 
so bspw. ohne Reithalle und angelegtem Reitplatz aus. Die Reitwiese bzw. Longierflächen sollen 
als Naturplatz aus dem Bestand entwickelt werden. 

In der Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird zudem auf Grundlage des § 11 Abs. 2 Satz 
1 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den zulässigen Störgrad des Sondergebietes zu be-
stimmen. Zulässig sind demnach nur Nutzungen, Anlagen und Einrichtungen, die nach ihrem 
Störgrad auch in einem Dorfgebiet nach § 5 BauNVO zulässig wären. Dieser Rückschluss auf die 
Regelungen der BauNVO wurde aus der festgesetzten Zweckbestimmung und den im Sonder-
gebiet zulässigen Nutzungen abgeleitet und spezifiziert somit die zulässige Art der baulichen Nut-
zung im Sondergebiet. Unter Berücksichtigung schutzbedürftiger Nutzungen im Umfeld des Plan-
gebietes soll so auch auf einen vorsorgenden Immissionsschutz hingewirkt werden, der eine 
grundsätzliche Verträglichkeit benachbarter Nutzungen gewährleistet. In diesem Sinne erfolgt 
auch die Festlegung bzw. Beschränkung des Standorts der Mistlage auf das Baufenster 2 (BF 2). 
Als wesentlichste Emissionsquelle (konzentrierte Geruchsemissionen) im Plangebiet wird damit 
eine Anordnung der Mistlage im direkten Grenzbereich zu privaten nachbarlichen Nutzungen 
(Wohnen und Kleingärten) ausgeschlossen. 

Textliche Festsetzung 1.3 
Ausnahmsweise zulässig ist das Halten, die Zucht und Pflege von Großpferden als untergeord-
nete Nutzung. 

Ausnahmsweise kann auch das Halten, die Zucht und Pflege von Großpferden zulässig sein, 
solange diese den Kleinpferden hinsichtlich der Anzahl deutlich untergeordnet bleiben. Als Groß-
pferde werden im Allgemeinen Pferde mit einem Stockmaß von mehr als 148 cm bezeichnet.  

Textliche Festsetzung 1.4 
Eine Lagerung von geruchsintensiven Futtermitteln wie z. B. Silage ist unzulässig. 

Unter Berücksichtigung schutzbedürftiger Nutzungen im Umfeld des Plangebietes wirkt die text-
liche Festsetzung auf einen vorsorgenden Immissionsschutz hin. Futtermittel wie beispielsweise 
Heu oder Getreide sind geruchsmoderat bzw. geruchsneutral und sind daher im Sinne dieser 
Festsetzung zulässig.  

 
4.2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein die städtebauliche Planung prägendes Element. Wie 
hoch, wie dicht und in welcher Art gebaut werden darf, bestimmt nicht nur das äußere Erschei-
nungsbild eines Gebietes, sondern auch die Möglichkeiten und Grenzen, ein bestimmtes Inves-
titionsvorhaben im Plangebiet zu realisieren. Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung soll sichergestellt werden, dass sich das Vorhaben harmonisch in die nähere Umgebung 
einfügt.  
 

Grundfläche/Grundflächenzahl 

Über die Grundfläche bzw. Grundflächenzahl wird festgelegt, wieviel Quadratmeter Grundstücks-
fläche von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Für die Ermittlung der Grundflächen sind 
neben den bestehenden und geplanten Gebäuden unter anderem auch Garagen und Stellplätze 
inklusive ihrer Zufahrten relevant.  

Im sonstigen Sondergebiet „Ponyhof“ wird eine zulässige Grundfläche von 330 m² festgesetzt. 
Das entspricht einem zulässigen Versiegelungsgrad von ca. 10 %. Eine Überschreitung der zu-
lässigen Grundfläche durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 ist nicht zulässig In der festgesetz-
ten zulässigen Grundfläche findet sich der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden wieder. Die Bodenversiegelung soll so auf ein notwendiges Maß begrenzt werden, ohne 
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den zulässigen Nutzungen ausreichenden Spielraum für die notwendige bauliche Entwicklung zu 
nehmen. Reitwiese bzw. Longierflächen und Nachtweide sind nicht auf die Grundfläche anzu-
rechnen soweit sie als Naturplatz angelegt bzw. unbefestigt aus dem Bestand entwickelt werden. 

 
Vollgeschosse 

Für das sonstige Sondergebiet „Ponyhof“ wird eine Eingeschossigkeit als Höchstmaß festgesetzt. 
In Verbindung mit der Grundflächenzahl und der Bauweise soll so einer zu starken Verdichtung 
des Baugebietes entgegnet werden.  

Gemäß § 2 Abs. 6 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) gelten Ge-
schosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 
m haben, als Vollgeschosse. Der Ausbau des Dachgeschosses als Nichtvollgeschoss ist damit 
zulässig.  
 

Höhe baulicher Anlagen 

Die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist erforderlich, um die Höhenentwicklung in Ver-
bindung mit der Festsetzung zur Geschossigkeit wirksam zu begrenzen und eine ortsbildverträg-
liche Einpassung sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Trauf- und Firsthöhe (TH und FH) 
als Höchstmaß festgesetzt. Diesbezüglich erfolgen im Plangebiet differenzierte Höhenfestsetzun-
gen. Für die entlang der westlichen Grenze des Flurstücks 344 nach dem Maß der baulichen 
Nutzung abgegrenzte Teilfläche 1 des Sondergebietes wird die maximal zulässige Firsthöhe auf 
7 m sowie eine maximale Traufhöhe von 4 m festgesetzt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der 
Zulässigkeit des Grenzanbaus und des damit einhergehenden Wegfalls von Abstandsflächen 
(siehe Kapitel 4.3), um ein verträgliches Verhältnis zur grenzständigen Nachbarbebauung in Be-
zug auf die Höhe und die Dimensionen der Baukörper zu wahren. Die in diesem Bereich gegen-
über dem Bezugspunkt ansteigende Geländehöhe wurde bei der Bestimmung der zulässigen 
Höhen ebenfalls berücksichtigt, so dass die erforderliche Baufreiheit für ein funktionelles Stallge-
bäude gewahrt bleibt. Für die Teilfläche 2 des Sondergebietes beträgt die maximale Firsthöhe 9 
m und die maximale Traufhöhe 5 m. Dies gewährleistet die Einpassung ins Ortsbild bei Erhaltung 
der für die geplante Nutzung erforderlichen Baufreiheit.  

Textliche Festsetzung 2.2 
Als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der maximal zulässigen Oberkante baulicher Anlagen 
wird die Oberfläche der anbaufähigen Verkehrsfläche am gemeinsamen Grenzpunkt der Grund-
stücke 343 und 344 im Anschlussbereich Grundstück/Straße bestimmt. Oberer Bezugspunkt ist 
die Traufhöhe als Schnittkante zwischen den Außenflächen der aufgehenden Gebäudewand und 
der Dachhaut bzw. die Firsthöhe als Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Daches. 
Für bauliche Anlagen ohne eigentlichen First gilt die Oberkante als oberer Bezugspunkt. 
 
Textliche Festsetzung 2.3 
Ein Überschreiten der zulässigen Firsthöhe durch technische Aufbauten wie Schornsteine, An-
tennen- oder Solar-/Photovoltaikanlagen ist zulässig. 
 

4.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche 

Unter Bauweise ist die Art und Weise zu verstehen, in der Gebäude in Bezug auf die seitlichen 
Grundstücksgrenzen auf den Baugrundstücken angeordnet werden. 

Festgesetzt wird eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO, die durch eine entspre-
chende textliche Festsetzung präzisiert wird. Danach darf im sonstigen Sondergebiet auf der Teil-
fläche 1 an die seitlichen Grundstücksgrenzen sowie auf der Teilfläche 2 an die seitlichen und 
vorderen Grundstücksgrenzen herangebaut werden. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V sind 
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damit an den jeweiligen Grenzen keine Abstandsflächen erforderlich. Zur eindeutigen Bestim-
mung der vorderen und seitlichen Grundstücksgrenzen im Sinne der getroffenen Festsetzung 
wird auf die die Lage der öffentlichen Erschließungsstraße (Flurstück 286) abgestellt.  

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im sonstigen Sondergebiet durch Baugrenzen definiert. 
Innerhalb der so definierten überbaubaren Grundstücksfläche sind die Hauptgebäude zu errich-
ten. Die zulässige Bebauungstiefe wird durch die hintere Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 bestimmt. 
Die Errichtung von Garagen, Stellplätzen, Carports oder anderen Nebenanlagen können gemäß 
§ 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen werden, 
ebenso die zu den zulässigen Nutzungen zählenden Longier- und Nachtweideflächen, die in na-
turbelassener Ausführung keine baulichen Anlagen darstellen. Ausnahme hierzu ist die Mistlage, 
deren Errichtung gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.2 auf das Baufeld 2 zu beschränken ist. 
  

4.4 Stellplätze 

Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO im sonstigen Sondergebiet zulässig. Nach § 9 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB kann im Bebauungsplan eine konkrete Standortzuweisung hierfür erfolgen. Auf 
dieser Rechtsgrundlage wird angrenzend zur öffentlichen Erschließungsstraße eine Fläche für 
Stellplätze festgesetzt. Aufgrund der Art der baulichen Nutzung ist im Bereich des Plangebietes 
grundsätzlich mit Quell- und Zielverkehr durch Kraftfahrzeuge von Vereinsangehörigen, Trainern 
und Gästen zu rechnen. Um den ruhenden Verkehr zu ordnen und die öffentliche Verkehrsfläche 
diesbezüglich zu entlasten, sind Stellplätze auf der entsprechend bezeichneten Fläche herzustel-
len. In ihren Abmessungen ermöglicht die Fläche die Herstellung von mindestens 5 Pkw-Stell-
plätzen, was auch langfristig als bedarfsgerecht einzuschätzen ist.   

4.5 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die südlich des Plangebietes verlaufende öffentliche 
Straße „Promenade“. Diese zweigt im Kreuzungsbereich Schweriner Straße/Torstraße von der 
örtlichen Haupterschließungsstraße ab und führt im Bereich des Kinder- und Jugendhauses Dö-
mitz auf die Ludwigsluster Straße. Gegenwärtig ist die Straße als Sackgasse ausgewiesen, so 
dass Ein- und Ausfahrt in die Promenade nur für Anliegerverkehr über das östliche Ende (Kreu-
zung Schweriner Straße/Torstraße) erfolgt.  

Die technische Erschließung des Plangebietes ist im Rahmen der Erschließungsplanung mit 
den zuständigen Ver- und Entsorgungsbetrieben abzustimmen. Die Neuverlegung von Leitungen 
ist im öffentlichen Straßenraum vorgesehen.  

 
Wasser 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband kommunaler Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung Ludwigslust.  

 
Abwasser 
Die Abwasserentsorgung erfolgt durch den Zweckverband kommunaler Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung Ludwigslust. Die Grundstücke sind an die zentrale Schmutzwasseranlage 
anzuschließen. 

 
Wärme 
Die Gasversorgung kann bei Bedarf über den Anschluss an das Erdgasnetz der HanseGas 
GmbH erfolgen. 
 

Elektroenergie 
Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an das Verteilnetz der WEMAG Netz GmbH. Im 
Bereich des Plangebietes befinden sich keine Versorgungsanlagen der WEMAG Netz GmbH. Für 
einen Anschluss der Grundstücke ist ein Erschließungsantrag beim Betreiber zu stellen. 
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Telekommunikation 
Eine Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur kann bei der Telekom beauftragt werden. 
Im Plangebiet befinden sich noch keine Telekommunikationsanlagen des Betreibers. 
 

Niederschlagsentwässerung 
Auf den Grundstücken anfallendes nicht veruneinigtes Niederschlagswasser ist vor Ort zu versi-
ckern.  

Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung regelt sich nach der kommunalen Abfallsatzung des Landkreises Ludwigs-
lust-Parchim. Zuständig hierfür zeigt sich der Abfallwirtschaftsbetrieb Ludwigslust-Parchim als Ei-
genbetrieb des Landkreises.  

Löschwasserversorgung 
Der Löschwasserbedarf wird durch die im Umkreis von 300 m zum Plangebiet befindlichen Ent-
nahmestellen Dove Elbe (südlich), Löcknitz (nördlich) sowie durch einen Löschwasserbrunnen 
im Kreuzungsbereich Schweriner Straße/Torstraße abgedeckt. 
 

5. Umweltbelange 

Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der zum vorliegenden Bebauungsplan durchgeführten 
Umweltprüfung inklusive artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) zusammen und ist als beson-
derer Teil der Begründung beigefügt. Die folgenden Ausführungen zur naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung beschränken sich auf die zur Eingriffsbewertung und Ausgleichsermittlung er-
forderlichen Aussagen. 
 
Das Plangebiet liegt altstadtnah an einer Erschließungsstraße. In den Kleingartenanlagen der 
Stadt Dömitz/Elbe liegen zahlreiche Kleingärten bereits brach.  

Im westlichen Bereich besteht eine Longierfläche, im Mittelteil eine Rasenfläche mit Schuppen 
und Heustall. Der östliche Teil dient als Nachtweide für die Ponys. Der Bereich nördlich hiervon 
stellt sich derzeit noch als Kleingartenparzelle dar, ist in diesem Jahr aber erstmals ungenutzt. 
Als Relikt der Gartennutzung stehen im Plangebiet einige lose angeordnete Obstbäume. 

An das Plangebiet grenzt 
▪ westlich hinter Weg - Kinder- und Jugendhaus Dömitz, 
▪ südlich hinter Erschließungsstraße - Wohnbebauung 
▪ östlich - aufgelassene Kleingärten 
▪ nördlich - unbefestigter Weg und Kleingärten 
 

5.1. Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes  

Nationale Schutzgebiete 

Ortseinschließend: 
▪ B3EZ Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern – Entwick-

lungszone 

Entsprechend Stellungnahme des Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe vom 19.03.2020 be-
findet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19 in der Entwicklungszone des Bio-
sphärenreservates Flusslandschaft Elbe M-V innerhalb eines ehemals durch Kleingartennutzung 
geprägten Siedlungsbereiches von Dömitz. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Schutz-
zweck des Großschutzgebietes durch das Vorhaben sind nicht zu erwarten, eine Ausnahme von 
den Verboten wird in Aussicht gestellt. 
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Natura 2000-Gebiete  

im 1km Umkreis: 
▪ VSG (SPA) DE 2732-473 „Mecklenburgisches Elbetal“ ortsumschließend in ca. 150 m 

Entfernung 

▪ GGB (FFH) DE 2833-306 Elbtallandschaft und Löcknitzniederung bei Dömitz  in 400 m 
Entfernung südöstlich/südlich 

▪ (GGB) FFH- Gebiet DE 2833-307 „Festung Dömitz" in ca. 200 m Entfernung südlich 

Aufgrund der Lage hinter Bebauung, Bundesstraße und abschirmenden Gehölzen ist eine Be-
troffenheit nicht einzustellen. 
 

gesetzlich geschützte Biotope  

im Geltungsbereich / im 50m Wirkradius: 
▪ keine 

im 200m Wirkradius aber hinter Bundesstraße und Bebauung: 
▪ LWL13235 Biotopname: Gebüsch/ Strauchgruppe; Gehölz  

Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
▪ LWL13228 Biotopname: Fluss; Gehölz  

Gesetzesbegriff: Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder 
▪ LWL13232 Biotopname: Fluss; Gehölz  

Gesetzesbegriff: Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder 
 

Alleen und Baumreihen nach § 19 NatSchAG M-V 

▪ keine, Baumreihen unter 50m Länge 
 

5.2. Vorkehrungen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen  

Das Gebot zur Vermeidung und Minderung von Vorhabenauswirkungen ist unabhängig von der 
Eingriffsschwere im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel anzuwenden.  

Dazu gehören folgende Maßnahmen: 

1. Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes, zu berück-
sichtigen. Der kulturfähige Oberboden (teilweise ca. 0,2 m starke Oberbodenschicht) ist vor 
der Herstellung der Baukörper zu beräumen, auf Mieten fachgerecht zwischenzulagern und 
soweit im Umfang möglich zum Wiedereinbau als Vegetationstragschicht auf den zu begrü-
nenden Flächen oder zum Ausgleich der Bodenbewegungen zu verwenden. 

2. Ein schonender Umgang mit dem Boden erhält die gute Versickerungsfähigkeit und ist damit 
aktiver Gewässer und Bodenschutz 

3. Zufahrten, Stellflächen und andere befestigte Freiflächen sollten zur Verminderung der auf 
befestigten Flächen anfallenden Niederschlagsmenge mit versickerungsfähigen Bodenbelä-
gen hergestellt werden.  

4. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen ist die Dunglage mit einem Rand und einem 
Abfluss mit abflussloser Grube oder alternativ mit einer Überdachung mit Überstand zu ver-
sehen. 

5. Beim Umgang mit Leichtflüssigkeiten und anderen wassergefährdenden Stoffen sind die ein-
schlägigen Vorschriften einzuhalten und insbesondere Verunreinigungen des Bodens auszu-
schließen. 

6. Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist insbesondere bei Bau-
maßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 
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zum Baumschutz (DIN 18920, RAS-LP 4) zu berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauarbeiten 
u.ä. im Traufbereich der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden werden. Aus-
nahmen beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde. 

7. Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, insektenfreund-
lichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit geringen Blauan-
teilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zulässig. Die Lampen sind 
möglichst niedrig zu installieren. Wände dürfen nicht angestrahlt werden. 
 

5.3. Umfang der Flächen und Maßnahmen für die Kompensation 

Die nachfolgende Nummerierung entspricht der Nummerierung der Hinweise zur Eingriffsrege-
lung (HzE), Neufassung 2018, herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
M-V. 

1. Vorgaben zur Bewertung von Eingriffen  
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Beeinträchtigungen im Sinne des Gesetzes sind 
als erheblich einzustufen, wenn die Dauer des Eingriffs bzw. die mit dem Eingriff verbundenen 
Beeinträchtigungen voraussichtlich länger als fünf Jahre andauern werden. Zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft im Einwirkungs-
bereich des Eingriffs sowie die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild zu erfassen und zu bewerten. Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
ist zwischen einem multifunktionalen und einem additiven Kompensationsbedarf zu unterschei-
den.  
Für die Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs wird das Indikatorprinzip zu-
grunde gelegt, wonach die Biotoptypen neben der Artenausstattung auch die abiotischen Schutz-
güter Boden, Wasser, Klima/Luft und das Landschaftsbild mit erfassen und berücksichtigen, so-
weit es sich dabei um Funktionsausprägungen von allgemeiner Bedeutung handelt.  
Bei der Betroffenheit dieser Schutzgüter mit Funktionsausprägungen von besonderer Bedeutung 
(HzE-Anlage 1) sind die jeweils beeinträchtigten Funktionen im Einzelnen zu erfassen und zu 
bewerten, wodurch sich ein zusätzlicher Kompensationsbedarf ergeben kann (additiver Kompen-
sationsbedarf). 

Die Ermittlung erfolgt nach dem multifunktionalen Kompensationsbedarf. 
 

2. Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Die im Einwirkungsbereich des Eingriffs liegenden Biotoptypen sind stets zu erfassen und zu 
bewerten.  

Die Erfassung der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der vom LUNG 
herausgegebenen Biotopkartieranleitung in der jeweils aktuellen Fassung.  
Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflächenäquivalent in m² (m² EFA) angegeben.  
 

2.1 Ermittlung des Biotopwertes  

Für jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche Wert-
stufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird über die Kriterien „Regenerations-
fähigkeit“ und „Gefährdung“ auf der Grundlage der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für die Einstufung. 
Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet. 
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Aufgrund der konkreten Flächennutzung sind Longierflächen (nackter unbewachsener Boden) 
und Nachteinstellfläche (kurzrasige Fläche - Wildgehege (PTT)) vorhanden. Die eigentliche Ta-
gesweide befindet sich nördlich des Plangebietes auf Grünlandflächen. Der Mittelteil, eine Ra-
senfläche mit Schuppen und Heustall, ist als sonstige Freizeiteinrichtung (PZO) einzustufen. Die 
Schuppen und Nebengelasse sind der sonstigen landwirtschaftlichen Betriebsanlage zuzuordnen 
(Versiegelung). Der Kleingarten (PKA) im Geltungsbereich wird bis zur Nutzungsaufgabe von 
einer alten Frau im Bestand bewirtschaftet und soll dann in die Nachtweidenutzung / Longierflä-
che überführt werden.  

Zielstellung der Bauleitplanung ist diese Nutzungen planungsrechtlich zu sichern. Daher ist als 
Ausgangszustand die vorher vorzufindende Nutzung als Kleingartenanlage in Form des Bio-
toptyps strukturarme Kleingartenanlage (PKA) mit dem Biotopwert 0 anzusetzen.  

 
  Abb. 4: Biotoptypen (in Klammern - tatsächlich anzusetzende) (Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019)  

 
Tabelle 1.1: Biotopwert 

Biotop 
Name WS 

PZO sonstige Freizeiteinrichtung  

PTT Wildgehege  

PKA strukturarme Kleingartenanlage 0 

ODS 
Sonstige landwirtschaftliche 

Betriebsanlage  
0 

PKA strukturarme Kleingartenanlage 0 

 
  

PKA 

PTT(PKA) Grünland (Weide) 

nachtweide 

PTT (PKA) 
Longierfläche 

Lärche 

PZO (PKA) 

Fichten ohne Schutzstatus 

Eichen entlang der Promenade 
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Tabelle 1.2: Flächenübersicht 

Biotop Fläche m² Bemerkung 

PKA strukturarme Kleingärten 607,00  Longierfläche 

PKA strukturarme Kleingärten 252,00 
Versiegelung 

neu 

PKA strukturarme Kleingärten 1.166,67 
Grünland 
(Weide) 

PKA 
strukturarme Kleingärten (1/3 
Anteil Rasen PKA laut Klein-

gartengesetz) 
1.065,33 

Bestandsdurch-
lauf Grünland 

(Weide) 

PKA strukturarme Kleingärten 105,00 Stellplätze 

ODS 
Sonstige landwirtschaftliche 

Betriebsanlage (Bestand 
Schuppen, versiegelt)  

78,00 Versiegelung 

  Gesamt 3.274,00   

 

2.2 Ermittlung des Lagefaktors  

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vorbelasteten 
Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes berücksichtigt (Lagefaktor). 

Tabelle 2: 

Lage des Eingriffsvorhabens  Lagefaktor  

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquel-

len* / zwischen Störquellen 

0,75  

Lage innerhalb des Biosphärenreservates  1,25 

* Als Störquellen sind zu betrachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle Straßen und voll-

versiegelten ländliche Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, Freizeitanlagen und Wind-

parks  

 

2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
(unmittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen)  

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 
sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Fläche 
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.  

Für die Umwandlung der Kleingärten (PKU) wurde eine Biotopbeseitigung eingestellt. 
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Tabelle 3: 

Biotoptyp Lage 

Fläche [m²] 
des betroffe-
nen Bio-
toptyps  

Biotop-
wert  

Lage-
faktor 

Eingriffsflächenäquivalent 
für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung [m² EFÄ] 

PKA Versiegelung 252,00 1,0 1,00 252,00 

PKA Stellplätze 105,00 1,0 1,00 105,00 

PKA 
Grünland 

(Weide)/Longierfläche 1.773,67 1,0 1,00 1.773,67 

PKA 
Bestandsdurchlauf 
Grünland (Weide) 1.065,33 1,0 0,00 0,00 

  Summe 3.196,00     2.130,67 

 

2.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 
(mittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen)  

Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen können in der Nähe des Eingriffs gele-
gene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funktionsbeeinträchtigung), d.h. sie sind nur noch 
eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer 
Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kompensations-
bedarfes zu berücksichtigen. Da die Funktionsbeeinträchtigung mit der Entfernung vom Eingriffs-
ort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen als Maß der Funktionsbeeinträchti-
gung ein Wirkfaktor zugeordnet wird. Die räumliche Ausdehnung (Wirkbereich) der Wirkzonen 
hängt vom Eingriffstyp ab.  

Tabelle 4: 

 

Da der zu rodende Baum nach dem Baumkompensationserlass bewertet wird, wurde kein Wirk-
faktor eingestellt. Für die Alteichen wird die Baugrenze außerhalb der Kronentraufe festgesetzt, 
so dass kein Wirkfaktor eingestellt wird. 
 

2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung  

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw. 
Überbauung von Flächen verbunden. Das führt zu weiteren Beeinträchtigungen, insbesondere 
der abiotischen Schutzgüter, so dass zusätzliche Kompensationsverpflichtungen entstehen. Des-
halb ist biotoptypunabhängig die teil-/vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in m² zu ermitteln und 
mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu berücksichtigen.  
Das Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung wird über die mul-
tiplikative Verknüpfung der teil-/vollversiegelten bzw. überbauten Fläche und dem Zuschlag für 
Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung ermittelt: 
 

Tabelle 5: 

Lage 

überbaute 
Fläche in 
m² hier GR 

Zuschlag 
für Teil-/ 
Vollver-
siegelung  

Eingriffsflächen-
äquivalent für Teil-
/Vollversiegelung 
bzw. Überbauung  
[m² EFÄ]  

Stall 200,0 0,5 100,0 

Vereinsgebäude Versiegelung 
neu 52,0 0,5 26,0 

Lage Biotoptyp

Fläche [m²] 

des 

betroffenen 

Biotoptyps 

Biotop-

wert 

Wirk-

faktor

Eingriffsflächenäquivalent 

für 

Funktionsbeeinträchtigung 

[m² EFÄ]

0
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Vereinsgebäude Bestands-
versiegelung (Schup-
pen/Dunglage) 48,0 0 0,0 

Bestandsversiegelung (Ne-
bengebäude) 30,0 0 0,0 

  330,0   126 

 

2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

Aus den unter 2.3 – 2.5 berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 
multifunktionale Kompensationsbedarf. 
 
Tabelle 6: 

Eingriffsflächenäquiva-
lent für Biotopbeseiti-
gung bzw. Biotopverän-
derung [m² EFÄ] 

Eingriffsflächen-
äquivalent für 
Funktionsbeein-
trächtigung [m² 
EFÄ] 

Eingriffsflächen-
äquivalent für Teil-/ 
Vollversiegelung 
bzw. Überbauung 

[m² EFÄ]  

Multifunktionaler 
Kompensations- 

bedarf [m2 EFÄ] 

2.130,67 0,00 126,00 2.256,67 

 
 

2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompensationsbedarf  

Mit dem Eingriffsvorhaben werden häufig auch sogenannte kompensationsmindernde Maßnah-
men durchgeführt. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die nicht die Qualität von Kompen-
sationsmaßnahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung auf den Naturhaushalt haben, 
was zur Minderung des unter Pkt. 2.6 ermittelten Kompensationsbedarfs führt.  
Die Beschreibung und Bewertung der kompensationsmindernden Maßnahmen ist der Anlage 6 
zu entnehmen.  

Es werden keine kompensationsmindernden Maßnahmen festgesetzt.  

 
Tabelle 7: 

Fläche der kom-

pensations-min-

dernden Maß-

nahme  

Wert der kompensations-

mindernden Maßnahme  

Leistungs-

faktor 

Flächenäquivalent der kom-

pensationsmindernden 

Maßnahme [m2 FÄ]  

0 0 0 0 

 

2.8 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs  

Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Ökosysteme wurde der biotische Komplex zur Be-
stimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Eine verbal-argumenta-
tive Bestimmung des additiven Kompensationsbedarfes ist nicht erforderlich.  
Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korrigierte multifunk-
tionale Kompensationsbedarf lautet: 

 
 
Tabelle 8: 

EFÄ KFÄ Bilanz 

2.256,67   -2.256,67 
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Es werden Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
 

3. Bewertung von befristeten Eingriffen  
Die Eingriffe sind als dauerhaft einzustufen. 
 

4. Anforderungen an die Kompensation 

4.2 Auswahl der Kompensationsmaßnahme 

Tabelle 9: 

Lage 

Fläche der 
Maßnahme 
[m2]  

Kompensationswert 
der Maßnahme 
incl. Verknüpfung 

Leistungs-
faktor 

Kompensations-
flächenäquivalent 
[m2 KFÄ]  

Aufgrund der Anforderungen sind keine Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 10 

Fläche der 
Maßnahme 
[m²]  

Kompensations-
wert der Maß-
nahme (Grundbe-
wertung +Zusatz-
bewertung +Ent-
siegelung +Lage-
zuschlag 

Kompensations-
flächenäquivalent 
[m² KFÄ]  

Es sind keine Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. 

 

Ökokonto 

Folgende Maßnahmen sind zur Kompensation der Flächenversiegelung und Biotopbeeinflussung 
vorgesehen: 

 

  Abb. 5: Ökokonto und Großlandschaft 

Eingriffsort in der Großlandschaft 60 - Mecklenburgisches Elbetal (unmittelbar benachbart: 51 - 
Südwestliche Niederungen) 

Angefragt: 
Ausgleichsort: genehmigtes Ökokonto 7/11/19 12:00 AM - SCH-019 " Naturwald Vier am 
Elbhang“, benötigt werden 1.182 KFÄ von Gesamt 570.267. 

Großlandschaft 51 

Großlandschaft 60 
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Lage Ökokonto jeweils teilweise in der Großlandschaft 60 / Mecklenburgisches Elbetal bzw. 51 / 
Südwestliches Niederungen 
Der Vertrag wird mit Vorliegen der uNB (hier Biosphärenreservatsamt) unverzüglich nachge-
reicht. 

 

5. Gesamtbilanzierung 

Tabelle 11: 

 

Großlandschaften: Mecklenburgisches Elbetal 60  
 

5.4. Baumersatz nach Baumkompensationserlass 

Innerhalb und an der Grenze des Geltungsbereiches sind Bäume vorhanden. 

Obstgehölze sind innerhalb der Fläche verstreut vorhanden. Die Obstbäume sind durch entspre-
chende Schutzmaßnahmen wie eine stabile Einzäunung des Stammes und der stammnahen 
Wurzelbereiche vor Beeinträchtigungen durch die Pferdehaltung (Fraß- und Schälschäden) zu 
sichern. 

Die abgängige Lärche im Geltungsbereich unterliegt dem Schutz des § 18 NatSchAG M-V und 
soll gefällt werden.  

Die Eichen im Süden befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches. Die Baugrenze liegt teil-
weise innerhalb der Kronentraufe. Dies betrifft die südliche Grenze an den vorhandenen Gebäu-
den. Innerhalb dieser Bereiche ist ein Ersatzneubau (Vereinsgebäude) und der Neubau von Stell-
plätzen auf Vereinsgelände auch im Kronentraufbereich vorgesehen.  
Die Stellplatzfläche wurde gegenüber dem Vorentwurf verringert um die Baumbeeinträchtigung 
zu reduzieren. Die Lage des Vereinsgebäudes wird nicht verschoben (siehe Stellungnahme des 
Biosphärenreservatsamtes), da logistisch eine Randlage notwendig ist, um zugunsten ängstlicher 
Kinder lange Wege über das Gelände zu vermeiden. Die südöstlichste Einordnung der Stellplätze 
reduziert Beeinträchtigungen auf dem unbefestigten Erschließungsweg und dient damit auch dem 
Baumschutz.  

 

Antrag auf Ausnahme vom Verbot der Beeinträchtigung von geschützten Bäumen nach § 18 
NatSchAG M-V für: 

Eine Lärche (geschützt nach § 18 NatSchAG M-V) befindet sich im Geltungsbereich. Da entspre-
chend Baumschutzkompensationserlass vom 15.10.2007 Punkt 3.1.1 keine Kompensations-
pflicht bei Bäumen besteht, die aufgrund natürlicher Ursachen absterben, ist die Ermittlung und 
Bestimmung eines Ersatzes nicht erforderlich.  
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  Abb. 6: Zu fällender Baum (Kartengrundlage © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

 

Die Eichen sollen auch aus gestalterischer Sicht erhalten bleiben. Um erhebliche Beeinträchti-
gungen zu vermeiden  

▪ ist nach einer Suchschachtung bei Vorhandensein von Starkwurzeln mittels Wurzelvorhang 
(siehe nachfolgende Abbildung) ein Schutz einzubauen. 

 

Abb. 7: Schadensbegrenzung bei Abgrabung im Wurzelbereich (Quelle: RAS- LP4) 

Die verbleibende Beeinträchtigung ist für die Versiegelung im Kronenraum durch den Vereins-
hausneubau/ die Verkehrsflächen auszugleichen. 

Der Ersatz für die Beeinträchtigung wird entsprechend Baumschutzkompensationserlass vom 
15.10.2007 berechnet. Die Ermittlung der Wurzelschäden erfolgt unter Bezug auf Pkt. 3.1.4 mit 
folgendem fachlichen Ansatz. Nach Ermittlung des beeinträchtigten Wurzelraumes in % wird ab-
geschätzt, wieviel Starkwurzeln beeinträchtigt sein könnten. Für deutlich unter 10% Beeinträchti-
gung des Kronentraufraumes erfolgt keine Berücksichtigung. 

Lärche absterbend 
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Abb. 8: Ermittlung der Beeinträchtigung von Bäumen (Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2019) 

 

Nr. Art Anzahl 
KDM [m] ge-

schätzt 
Flächenanteil 

in % 
Ersatz 

1 Eiche 1 14 15,55 0,2 

2 Eiche 1 12 14,47 0,1 

Summe     0,3 

Tabelle 2: Kompensation Baum 

Die anteilige Summe ist auf einen ganzen Baum aufzurunden. 

Die Ersatzpflanzung für die Beeinträchtigung von Bäumen ist mit einem einheimischen, standort-
gerechten Laubbaum (hier Betula pendula, Tilia cordata oder Quercus robur) in der Qualität Hst 
3x verpflanzt STU 16-18 cm im Plangeltungsbereich auszuführen und auf Dauer zu erhalten. 
Verbissschutz ist vorzusehen. 

Die festgesetzte Pflanzmaßnahme ist spätestens in der dem Baubeginn folgenden herbstlichen 
Pflanzperiode vorzunehmen. Um die Entwicklungsziele zu erreichen, sind nachfolgende Anfor-
derungen bei der Pflanzung und Pflege zu beachten. Die Fertigstellung der Pflanzung ist bei 
Austrieb der Gehölze in der auf die Pflanzung folgenden Vegetationsperiode abnahmefähig. Im 
Pflanzjahr und den beiden Folgejahren ist bei Bedarf zu wässern und der Krautaufwuchs der 
Pflanzscheibe zu entfernen. Es ist insgesamt eine dreijährige Entwicklungspflege erforderlich.  
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6. Immissionsschutz 

In § 1 BauGB werden die Grundsätze der Bauleitplanung benannt. Demnach soll die Bauleitpla-
nung unter anderem dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. In Bezug auf die 
zu berücksichtigenden allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
können Immissionen durch Lärm, Luftschadstoffe und Gerüche eine wichtige Rolle bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen spielen. Schädliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die All-
gemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen, sind zu vermeiden. Als Beurteilungsgrund-
lage für die städtebauliche Planung dient die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, welche 
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes und schalltechnische Orientierungswerte für 
Baugebiete bzw. Nutzungsarten enthält. 

6.1. Auswirkungen 

Mit der Ausweisung des sonstigen Sondergebietes „Ponyhof“ sind die Auswirkungen auf benach-
barte Nutzungen zu betrachten und Immissionskonflikte möglichst zu vermeiden bzw. durch ent-
sprechende Regelungen/Maßnahmen zu lösen. In der näheren Umgebung des Plangebietes sind 
verschiedene Nutzungsarten vorhanden – die Kleingartenanlage im Außenbereich sowie im un-
beplanten Innenbereich Wohnnutzung und das Kinder- und Jugendhaus Dömitz als soziale Ein-
richtung. Der Flächennutzungsplan stellt für den relevanten Umgebungsbereich gemischte Bau-
flächen und Wohnbauflächen dar. Nachfolgende Tabelle zeigt die für die schalltechnischen Ori-
entierungswerte der DIN 18005 für die betreffenden Baugebiete bzw. Nutzungen: 
 

Nutzungen Orientierungswert 
tags 

Orientierungswert 
nachts 

Allgemeine Wohngebiete 55 dB 45 dB (40 dB) 

Kleingartenanlagen 55 dB 55 dB 

Dorfgebiete und Mischgebiete 60 dB 50 dB (45 dB) 

Sonstige Sondergebiete (je nach Nutzungsart) 45 dB bis 65 dB 35 dB (65 dB) 
Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 

 
Für sonstige Sondergebiete ist hier eine Spanne angegeben, innerhalb der sich je nach Nut-
zungsart die Schutzbedürftigkeit des Sondergebietes bestimmt. Im vorliegenden B-Plan wurde 
der Störgrad des sonstigen Sondergebietes „Ponyhof“ auf den eines Dorfgebietes festgelegt. So-
mit lassen sich aufgrund der Zweckbestimmung des Sondergebietes ( Kinder- und Jugendarbeit 
in Verbindung mit dem Halten, der Zucht und der Pflege von Kleinpferden) sowie der räumlichen 
Zuordnung des Plangebietes zu den umgebenden Nutzungen und deren jeweilige Schutzwürdig-
keit keine grundsätzlichen Nutzungskonflikte in Bezug auf Lärmimmissionen erwarten, die eine 
räumliche Trennung der Nutzungen oder Schallschutzmaßnahmen erforderlich machen. Kinder-
lärm im Sinne des § 22 Abs. 1 a BImSchG im Regelfall keine unzulässige Beeinträchtigung dar-
stellt. Störende Geräusche, die von Kindern ausgehen, sind als Ausdruck selbstverständlicher 
kindlicher Entfaltung und zur Erhaltung kindgerechter Entwicklungsmöglichkeiten grundsätzlich 
sozialadäquat und damit zumutbar.  

Die Immission von Luftschadstoffen ist durch die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen nicht zu 
erwarten. Durch die Haltung von Pferden können aber Geruchsimmissionen auftreten. Gerüche 
ab einer bestimmten Konzentration und Einwirkdauer können durch Verunreinigung der Luft er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen verursachen und somit schädliche Umweltaus-
wirkungen im Sinne von § 3 des BImSchG darstellen. In der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft vom 24. Juli 2002 (TA Luft) wird die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Gerüche geregelt. Da die TA Luft keine Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geruchsimmissionen enthält, sind bis zum Erlass entsprechender bun-
deseinheitlicher Verwaltungsvorschriften die in der Richtlinie zur Feststellung und Beurteilung von 
Geruchsimmissionen in Mecklenburg-Vorpommern (GIRL M-V) beschriebenen Regelungen zu 
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beachten. Für nicht genehmigungsbedürftige Tierhaltungen kann die GIRL M-V sinngemäß an-
gewandt werden. Die Genehmigungsbehörde soll zur Beurteilung der Geruchsimmissionssitua-
tion auf die Einhaltung der Abstände nach der einschlägigen VDI-Richtlinie abstellen. 

Bei der Bewertung, ob Geruchsbelästigungen als erheblich und damit als schädliche Umweltein-
wirkungen anzusehen sind, spielen nicht nur die Immissionskonzentration, sondern unter ande-
rem auch die Geruchsqualität (es riecht nach ...) sowie die Geruchsstundenhäufigkeit eine Rolle. 
Zeitweilige Geruchsbelästigungen sind demnach nicht grundsätzlich als erheblich beeinträchti-
gend und unzulässig zu werten. Erhebliche bzw. unzumutbare Beeinträchtigungen benachbarter 
Nutzungen sind aufgrund der tierartspezifischen Geruchsqualität von Pferden, der vergleichs-
weise geringen geplanten Tierzahl (10 Ponys) sowie aufgrund regulierender Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht zu erwarten. So wird der Standort der Dunglage auf das Baufenster am 
südlichen Rand des Flurstücks 343 festgelegt. Als wesentlichste Emissionsquelle (konzentrierte 
Geruchsemissionen) im Plangebiet wird damit eine Anordnung der Dunglage im direkten Grenz-
bereich zu privaten nachbarlichen Nutzungen ausgeschlossen. Außerdem ist eine textliche Fest-
setzung Bestandteil des B-Plans, wonach die Dunglage zu überdachen ist. Eine Durchfeuchtung 
des Dungs und damit verbundene erhöhte Geruchsemissionen werden somit ausgeschlossen. 
Weiterhin wird festgesetzt, dass die Lagerung geruchsintensiver Futtermittel nicht zulässig ist. 
 

6.2. Einwirkungen 

Gegenüber den bereits zuvor genannten Nutzungen in der näheren Umgebung weist das sons-
tige Sondergebiet „Ponyhof“ kein erhöhtes Schutzbedürfnis auf. Die Bundesstraße 195 verläuft 
(innerhalb der geschlossenen Ortschaft) in einem Bogen um das Plangebiet ohne direkt an diese 
zu grenzen (Mindestabstand 50 m). Durch die bestehende straßenbegleitende Bebauung wird 
das Plangebiet schalltechnisch weitgehend von Verkehrslärm abgeschattet. Dementsprechend 
ist von keinen relevanten Beeinträchtigungen des Plangebietes auszugehen, die einer Konfliktlö-
sung auf Ebene der Bebauungsplanung bedürfen.   
 

7. Planungsalternativen 

Die vorliegende Planung zielt darauf ab, ein planungsrechtliches gesichertes Standortangebot für 
den Verein „Pferdefreunde Dömitz“ zu schaffen und damit im Plangebiet die Kinder- und Jugend-
arbeit in Verbindung mit dem Halten, der Zucht und der Pflege von Kleinpferden zu ermöglichen. 
Innerörtliche Baulandreserven stehen nicht zur Verfügung bzw. sind zur Umsetzung der Pla-
nungsziele nicht geeignet. Da die Pferde tagsüber auf einer Weide gehalten werden und auch 
das Ausführen und Ausreiten in der Landschaft außerhalb der Ortslage erfolgt, ist ein Standort 
im Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil sinnfällig. Zudem werden die Flächen 
im Plangebiet bereits durch den Verein genutzt bzw. sind durch diesen langfristig gepachtet. Die 
Planung ist hier ohne bodenordnende Maßnahmen umsetzbar, eine Neuinanspruchnahme von 
Flächen entfällt ebenfalls. Insofern kommt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ver-
hältnismäßigkeitsaspekten eine Diskussion von Standortalternativen nicht in Betracht.  
 

8. Flächenbilanz 

 

Nutzung Fläche  [m²] Fläche [%] 

Sonstiges Sondergebiet 3274 100 

Geltungsbereich B-Plan 3.274  100  
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9. Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V können örtliche Bauvorschriften auch durch 
einen Bebauungsplan erlassen werden. Unter anderem kann dabei die Notwendigkeit, die Art, 
die Gestaltung und die Höhe von Einfriedungen bestimmt werden. Auf dieser Grundlage erlässt 
die Stadt Dömitz für den Geltungsbereich des vorliegenden B-Plans folgende örtliche Bauvor-
schrift (siehe Teil B-Text): 

Die der Pferdehaltung sowie dem Reiten und Longieren dienende Flächen sind gegenüber den 
an das sonstige Sondergebiet „Ponyhof“ angrenzenden Grundstücken mit einem durchgehenden 
Weide-/Wildzaun von mindestens 1,10 m Höhe über der anstehenden Geländeoberkante einzu-
frieden. Tore sind zulässig. 
Der Zaun ist an der Innenseite durch Elektrodrähte/Weidelitzen zu ergänzen. 
Bei der Haltung von Großpferden im Sondergebiet ist die Höhe des obersten Elektrodrahtes/der 
obersten Weidelitze oder die Höhe des äußeren Zauns auf mindestens 1,40 m über der anste-
henden Geländeoberkante anzupassen. 
Die Begrünung sowie blickdichte Ausgestaltung der Einfriedungen sind zulässig. 
 

Die obenstehenden Vorgaben orientieren sich an den Angaben der Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung - Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht. Für einen hütesicheren Zaun ist die 
Zaunhöhe entsprechend der Formel 0,75 x Widerristhöhe zu bemessen. Die Widerristhöhe 
(Stockmaß) liegt bei Ponys bei maximal 1,48 m. Durchschnittlich große Pferde weisen Widerrist-
höhen von 1,60 bis 1,70 m, sehr große Pferde bis zu 1,80 m auf. In Anwendung der vorgenannten 
Formel ergeben sich hieraus die vorgeschriebenen Höhen des Zauns bzw. der Litzen, die in Ver-
bindung mit der vorgeschriebenen Art des Zauns auf eine artgerechte und ausbruchssichere 
Pferdehaltung hinwirken. Die Begrünung sowie blickdichte Ausgestaltung der Einfriedungen sind 
zulässig und können zusätzlich angewendet werden. 
 

10. Hinweise 

Abfallentsorgung 

Die öffentliche Abfallentsorgung erfolgt grundsätzlich von der dem jeweiligen Grundstück nächst-
liegenden, öffentlichen und von den Abfallsammelfahrzeugen befahrbaren Straße. Grundstücke 
die nicht direkt an einer öffentlichen Straße oder an Straßen ohne Wendemöglichkeit (Stichstra-
ßen, Sackgassen) liegen, können demnach durch die Abfallsammelfahrzeuge nicht angefahren 
werden. Die Abfallsammelbehälter bzw. die zur Abholung bereitzustellenden Abfälle, sind in die-
sem Fall von den Grundstückseigentümern/Nutzern am Tag der Abfuhr an die nächste öffentliche 
und von den Abfallsammelfahrzeugen befahrbaren Straße zu bringen. 
 

Abwasserentsorgung 

Der Anschluss an die zentrale Schmutzwasseranlage ist herzustellen. Der Antrag auf Hausan-
schluss ist rechtzeitig beim ZkWAL zu stellen. Maßgebend für die Herstellung des Schmutzwas-
serhausanschlusses sind die Auflagen und Hinweise des ZkWAL. 

Die Stellungnahme des ZkWAL ist im Rahmen der Antragstellung auf Baugenehmigung mit den 
Bauantragsunterlagen vorzulegen. 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen und befestigten Flächen 
der Grundstücke sollte in Abhängigkeit von den anstehenden Boden- und Grundwasserverhält-
nissen vorzugsweise auf den jeweiligen Grundstücken zur Versickerung gebracht werden. 
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Die Versickerungsanlagen sind gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“, in der jeweils aktuellen Fassung, zu be-
messen und herzustellen. 
 

Altlasten 

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU) wies im Rahmen 
der Behördenbeteiligung darauf hin, dass das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), Gold-
berger Straße 12, 18273 Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und 
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt wird. Entsprechende Auskünfte 
aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder dar-
über hinaus schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne 
des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, ist auf Grundlage von § 2 des Lan-
desbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim hierüber Mitteilung zu machen. 

 
Anlagenbezogener Gewässerschutz 

Anlagen zur Lagerung von Festmist, Gülle oder Jauche sind entsprechend der Festlegungen der 
AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu errichten. 
 

Denkmalschutz 

Laut Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim 
befinden sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Plangebiet keine Bodendenkmale. Es ist 
aber folgender Hinweis zu beachten: 

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer so-
wie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.  

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spä-
testens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des 
Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals 
dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
 

Trinkwasser 

Laut Stellungnahme des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist bei 
Neuverlegung bzw. Erweiterung von Trinkwasserleitungen zur Sicherstellung einer einwandfreien 
bakteriologischen Beschaffenheit des Trinkwassers vor Inbetriebnahme eine amtliche Überprü-
fung der Trinkwasserqualität erforderlich. Die Untersuchung der Wasserproben hat am Landes-
gesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern Außenstelle Schwerin zu erfolgen. Ein Termin zur 
Probenentnahme ist mit dem FD Gesundheit zu vereinbaren. 

Die gesetzliche Grundlage für die Trinkwasseruntersuchung bildet die Trinkwasserverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 20. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2394) geändert worden ist. 

Die Baumaßnahme ist gemäß der Trinkwasserverordnung 4 Wochen vor Baubeginn beim FD 
Gesundheit des Landkreises Ludwigslust- Parchim anzuzeigen. 
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Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich laut Stellungnahmen des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg (StALU WM) sowie der unteren Wasserbehörde des Landkreises Lud-
wigslust-Parchim in einem durch Hochwasser potentiell gefährdeten Gebiet (Überschwem-
mungsgebiet Polder Wischblenk). Dieser Winterpolder ist gegen das eisfreie Bemessungshoch-
wasser (BHW) der Elbe von 1983 mit einer Höhe von 17,35 m NHN am Pegel Dömitz geschützt. 
Ein Versagen der Deiche oder höhere Wasserstände der Elbe sind nicht auszuschließen. 

Am 26. November 2007 ist die Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) in Kraft getreten. Im Rahmen 
der Umsetzung dieser Richtlinie wurden Hochwassergefahren- und Risikokarten erarbeitet. Vor-
läufige Berechnungsergebnisse des 2. Zyklus der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie erge-
ben, dass bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis durch einströmendes Elbewasser das Ge-
biet bis ca. 18,15 m NHN überflutet werden könnte. 

Das Risiko ist durch den Bauherrn selbst zu tragen. Das Land M-V übernimmt keinerlei Haftung 
für Hochwasserschäden, selbst dann nicht, wenn Hochwasserschutzanlagen den auftretenden 
Belastungen nicht standhalten. 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz - Allgemeine Sorgfaltspflichten), ist jede Per-
son die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 
nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
 

Immissionsschutz 

Die untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat mit ihrer Stel-
lungnahme Auflagen und Hinweise erteilt, die im Rahmen der Sondergebietsnutzung bzw. bei 
der Bauausführung zu beachten sind. 

Auflagen: 
1. Das Plangebiet umfasst in der Flur 8, Gemarkung Dömitz die Flurstücke 342/0 343/0 und 

344/0. Diesen Flächen werden zukünftig Flächen mit der Zweckbestimmung „Ponyhof Eich-
engrund“ ausgewiesen. 

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in einem allgemeinen Wohngebiet, somit 
sind die Immissionsrichtwerte eines allgemeinen Wohngebiets maßgebend. 

Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nach Ziffer 6.1 e) 
vom 26. August 1998 darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohnge-
biet von 

-  tags  (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A) 
-  nachts (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A) 

nicht überschritten werden. 

2. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten. 

3.  Zum Schutz der Nachbarschaft ist sicherzustellen, dass die geforderten Immissionsricht-
werte an der nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten werden. 

4. Im Bereich der nächstgelegenen Wohnhäuser darf es zu keinen schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 
durch Emission von Geruchsstoffen aus der Anlage kommen. 
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5. Ihre Anlage ist ordnungs- und sachgemäß zu betreiben. Sie haben für größtmögliche Sau-
berkeit und Trockenheit im Umfeld der Anlage zu sorgen. Von Ihrem Betriebsgrundstück dür-
fen keine Verunreinigungen, z.B. durch LKW oder Traktoren, auf den öffentlichen Grund ge-
langen. 

6. Verunreinigungen auf den Betriebsflächen, die zu Geruchsbelästigungen führen können, 
sind unverzüglich zu beseitigen. Die befestigten Flächen sind stets sauber zu halten. Dabei 
sind Staubaufwirbelungen zu vermeiden. 

7. Im Bereich der nächstgelegenen Wohnhäuser darf es zu keinen schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 
durch Emission von Geruchsstoffen aus der Anlage kommen. 

8. Zur Verhinderung von Geruchsimmissionen ist gemäß Technische Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft (TA – Luft) vom 24. Juli 2002 Punkt 5.4.7.1 a) ist für größtmögliche Trockenheit und 
Sauberkeit im Stall zu sorgen. 

9. Die Tränken sind gemäß TA – Luft Pkt. 5.4.7.1 a) ständig auf ihre Funktionssicherheit zur 
Vermeidung von Trinkwasserverlusten zu kontrollieren. 

10. Eine an den Nährstoffbedarf der Tiere angepasste Fütterung ist sicherzustellen (TA Luft, Pkt. 
5.4.7.1c).  

11. Es ist eine ausreichende Einstreumenge zur Minderung der Geruchsemissionen einzuset-
zen. Die Einstreu muss trocken und sauber sein (TA Luft, Pkt. 5.4.7.1e).  

12. Trockenfuttermittellager, die pneumatisch beschickt werden, sind mit einem Staubabschei-
der auszustatten. 

13. Eine Lagerung von geruchsintensiven Futtermitteln und Maissilage auf dem Anlagengelände 
ist auszuschließen.  

14. Sollte es in der Nachbarschaft zu Geruchsbelästigungen aus der Anlage kommen, kann die 
zuständige Behörde emissionsmindernde Anordnungen nach § 22 BImSchG in Verbindung 
mit § 24 BImSchG treffen. 

15. Auf Anordnung der zuständigen Behörde sind Olfaktorische Messungen zur Ermittlung der 
Geruchsschwelle bzw. der Geruchszahl durchzuführen. 

16. Die Messung hat durch eine nach § 26 BImSchG für das Gebiet Mecklenburg-Vorpommern 
zugelassene und im Amtlichen Anzeiger bekannte gegebene Stelle auf der Grundlage der 
DIN EN 13725 zu erfolgen. 

Die Kosten für die Messungen und Feststellungen hat der Betreiber der Anlage zu tragen. 

17. Der gesamte Bereich der Anlage einschließlich des Fahrzeugverkehrs auf dem Grundstück 
ist so zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte für Lärm entsprechend der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nicht überschritten werden. 

Hinweise: 

1. Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu 
betreiben, dass 

- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind, 

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmaß beschränkt werden und  

- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden kön-
nen. 
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2. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind zu ge-
währleisten (§ 23 BImSchG). 

3. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – 
(AVV Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten. 


